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Bundesrates 

B e r i eh t 

des Reehtsausse~lsses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Juli 19'74, be­

treffend ein Bundesgesetz , mit dem das 'viohn1LDgsverbesserungsgeset z 

geändert wird 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates sieht vor, 

die Geltungsdauer des Wohnungsverbesserungsgesetzes um dr-ei Jahre 

bis 1978 zu verlängern. U:ra den qualitativen \'iohnungsfehlbestand 

abbauen zu können, soll weiters ein bestimmter Prozentsatz der 

I1ittel nach dem Vlohnbauförderungsgesetz 1968 der 'vlohnungsverbesseruns 

zugeführt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch die 

Ge,,·;ährung von Annuitätenzusehüssen vorgesehen, um die \{ohnungsauf­

wandbelastung in tragbaren Grenzen iu halten. 
Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 15. Juli 1974 in Verhandlung genommen und einstimmig be­
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er­
heben .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Juli 1974, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das wohnungsverbesserungs­

gesetz geändert wird, 1tlird kein Einspruch erhoben. 

B e d n a r 
Berichterstatter 

Wien, am 15. Juli 1974 

Dr. R eie h 1 

Obmann 
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